
Bei der Stadt Heidelberg ist wegen Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers zum 24. 
Januar 2021 die Stelle einer/eines 

hauptamtlichen Beigeordneten 
mit der Amtsbezeichnung 

"Bürgermeisterin/Bürgermeister“ (m/w/d) 

für das künftige Dezernat IV „Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit“ zu besetzen. 

Der Geschäftskreis des Dezernats „Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit“ wird fol-
gende Ämter umfassen: Amt für Chancengleichheit, Amt für Schule und Bildung, Amt für Soziales 
und Senioren sowie das Kinder- und Jugendamt. Eine Änderung des Geschäftskreises ist mög-
lich und bleibt dem Gemeinderat der Stadt Heidelberg vorbehalten. 

Die allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters wird in folgender Reihenfolge erfolgen: 
Erster Bürgermeister/Dezernat II (Stadtentwicklung und Bauen), Dezernat III (Klimaschutz, Um-
welt und Mobilität), Dezernat IV (Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit), Dezernat V 
(Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft) sowie Dezernat VI (Konversion und Finanzen).  

Wir suchen eine Persönlichkeit, die ihren Geschäftskreis mit Kompetenz und Kreativität sowie 
unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen mit einem Blick für das Machbare leitet. 
Gemeinsam wollen wir auf die gesellschaftlichen Veränderungen und den demografischen Wan-
del reagieren, Herausforderungen aktiv angehen und künftigen Generationen ein lebenswertes 
Umfeld erhalten.  

Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir, dass sie aufgrund ihrer bisherigen Tätig-
keiten und Erfahrungen eine Qualifikation erlangt haben, die sie in die Lage versetzt, das verant-
wortungsvolle Amt kompetent zu führen. Daneben sind uns entsprechend unserem Leitbild für 
Führungskräfte methodische Kenntnisse und eine hohe persönliche und soziale Kompetenz sehr 
wichtig.  

Die/der Beigeordnete hat die Rechtsstellung einer Beamtin/eines Beamten auf Zeit. Sie/er wird 
vom Gemeinderat gewählt. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Neben den Dienstbezügen nach Besol-
dungsgruppe B 7 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg wird eine Aufwandsent-
schädigung gewährt.  

Nach der in der Gemeindeordnung vorgesehenen Sollvorschrift hat für das Dezernat „Soziales, 
Bildung, Familie und Chancengleichheit“ die Fraktion der SPD ein Vorschlagsrecht bei der Beset-
zung der Stelle. 

Wenn Sie sich der Herausforderung stellen wollen, richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (insbesondere tabellarischem Lebenslauf und beglaubigten Zeugnis-
abschriften) bis spätestens 16. Februar 2020  an den  

Oberbürgermeister 
der Stadt Heidelberg 

Postfach 10 55 20 
69045 Heidelberg.  
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